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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION 

Die Kommission stimmt dem Rat zu, dass eine enge Übereinstimmung der Standardvorlage für die 

Erklärung gemäß Anhang VII Abschnitt IV von DAC9 mit der vom Inklusiven Rahmen der 

OECD/G20 gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung vereinbarten GloBE-Erklärung 

sichergestellt werden muss. Diese Übereinstimmung ist besonders wichtig, um die Belastung von 

Unternehmen und Steuerverwaltungen möglichst gering zu halten. 

Die Kommission wird bei Bedarf etwaige notwendige Legislativvorschläge zur Änderung von 

Anhang VII Abschnitt IV zügig vorlegen, um wichtigen internationalen Entwicklungen Rechnung 

zu tragen, und sie begrüßt die Zusage des Rates, schnellstmöglich zu handeln, um solche 

Anpassungen vorzunehmen. 
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